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Merkblatt zu den Standort- und Klassenzuteilungen 
 
 

Grundsatz Standort- und Klassenzuteilung 
Die Klassen sollen möglichst ausgewogen zusammengesetzt werden, wobei die soziale und 
sprachliche Herkunft, die Leistungsfähigkeit und die Verteilung der Geschlechter berücksichtigt 
wird. Zudem muss seitens der Schule der Ausgleich der Klassenbestände zwischen den 
Schulhäusern und der Klassen im Auge behalten werden. Nur so können die vorhandenen 
Ressourcen optimal eingesetzt und die Klassenführung in den bestehenden Räumlichkeiten 
ausgerichtet werden. Das wiederum kann dazu führen, dass sich die Einzugsgebiete für die 
Schulhäuser von Jahr zu Jahr verändern. Bei der Zuteilung der Kinder wird nach Möglichkeit auf 
die Länge und Sicherheit des Schulweges geachtet. 
 

Kriterien / Gesuche 
Gesuche und Zuteilungswünsche können nur in begründeten Ausnahmefällen bewilligt werden. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass organisatorische Gründe hinsichtlich Schulwegbegleitung oder 
Bedenken zum Schulweg, der Wunsch nach gemeinsamer Zuteilung mit Freunden in die gleiche 
Schule, Klasse oder Gruppe und der Wunsch nach einer bestimmten Lehrperson nicht berück-
sichtigt werden können. 
 
Zur Bearbeitung eines Gesuches sind folgende Angaben nötig: Name und Vorname des Kindes, 
Geburtsdatum, Wohnadresse und Telefonnummer der Eltern. 
 

Termine 
 
Die Gesuche sind schriftlich bis zum 15. Februar des jeweiligen Kalenderjahres einzureichen 
an:  
Schulverwaltung Eglisau 
Obergass 17 
Postfach 64 
8193 Eglisau  
 
Später eintreffende Gesuche können nicht mehr bearbeitet bzw. berücksichtigt werden. 
Die Gesuche werden von der Schulleitungskonferenz bis Mitte März des jeweiligen Kalenderjahres 
bearbeitet. 
 
Die Klassenzuteilungen werden den Eltern schriftlich Mitte Mai des jeweiligen Kalenderjahres 
zugestellt. Es besteht innert 10 Tagen die Möglichkeit, das Rechtsmittel zu ergreifen und eine 
Überprüfung durch die Schulpflege zu beantragen. 
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